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Entstehungsgeschichte der UN-BRK

− Hintergrund: elementare Unrechtserfahrungen 
weltweit (etwa soziale Ausgrenzung, 
Fremdbestimmung, Diskriminierung etc.)

− Menschen mit Behinderungen zwar von den UN-
Übereinkommen erfasst, aber in der Praxis 
keine Gleichstellung

− Internationale Verhandlungen (2002-2006): 
Partizipation von Selbsthilfeorganisationen



Geltungsbereich der Konvention (Juni 2021)



Die UN-Behindertenrechtskonvention

- Seit 2009 völkerrechtlich verbindlich im Rang 
eines einfachen Bundesgesetzes

- Keine Spezialkonvention, sondern 
Konkretisierung der bereits anerkannten 
Menschenrechte

- Fokus: Menschen mit Beeinträchtigungen, die 
Behinderungen erfahren

- Ziel: gleichberechtigte Rechtsausübung

- Grundlage für eine neue Gesellschaftspolitik: 
von einer Politik der Fürsorge hin zu einer 
Politik der Rechte



Der Behinderungsbegriff der UN-BRK

- „…langfristige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen [..], welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an 
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ 
(Art. 1 Abs. 2 UN-BRK)

- Überwindung des Defizit-Ansatzes (med. 
Modell): „Man ist nicht behindert, man wird 
behindert“

- Barriere +  Beeinträchtigung = Behinderung



Paradigmenwechsel

- von Objekten der Medizin

➔ zu Rechtssubjekten

- von der Fürsorge

➔ zur Teilhabe und Selbstbestimmung

- vom Defizitausgleich

➔ zur Gleichstellung / Chancengleichheit



Gleiche Anerkennung vor dem Recht,

Art. 12 UN-BRK

- Abs. 1: ..als Rechtssubjekt anerkannt…

- Abs. 2: ..gleiche rechtliche Handlungsfähigkeit…

- Abs. 3: ..Zugang zu Unterstützung…

- Abs. 4: ..Sicherung gegen Missbrauch...

- Abs. 5: ..Eigentum/finanzielle Angelegenheiten…

Paradigmenwechsel:

Ersetzende Entscheidung

Unterstützte Entscheidungsfindung



Vielen Dank



Monitoring-Stelle 

UN-Behindertenrechtskonvention

www.institut-fuer-menschenrechte.de

Twitter: @DIMR_Berlin


